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DIE SITUATION DER KRIMINALITATSOPFER
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Horst Schramm

Die Stellung des Kriminalitédtsopfers ist in mehrfacher Hinsicht zu betrachten:

1, Stellung des Opfers im Rahmen der Strafverfolgung.

2. Versorgungsanspriiche des Opfers gegen den Staat wegen der gesundheitli-
chen Tatfolgen.

3. Rechtsanspriiche des Opfers gegen den Titer.

STELLUNG DES OPFERS IN DER STRAFVERFOLGUNG

- Jeder durch eine Straftat Geschidigte hat das Recht durch Erstattung einer
Strafanzeige die staatliche Strafverfolgung einzuleiten.

- In dem einsetzenden Verfahren jedoch spielt der Betroffene als Verfahrens-
beteiligter keine besondere Rolle,

- Im Strafprozef ist das Opfer lediglich Zeuge, sofern seine Bekundungen oder
Tatspuren fiir die Erbringung des Tatbeweises notwendig sind.

- Wird auf eine Einvernahme des Opfers jedoch verzichtet, dann erfihrt es
iiber den Beginn oder den Ausgang des Prozesses amtlicherseits nichts.

- Die moglichen Anspriiche des Opfers gegen den Titer, wie Schadenersatz
oder Schmerzensgeld, kann es im Strafprozef praktisch nicht durchsetzen.
Fiir die richterliche Entscheidung iiber diese Anspriiche wird es auf den Weg
der Zivilklage verwiesen.

- Strengt das Opfer einen Zivilprozefl an, dann erhilt es einen Titel, der zwar
30 Jahre Giiltigkeit behilt, aber in der Regel nicht beigetrieben werden kann.

- Zwar gibt es die Moglichkeit, im Wege des Adhisionsverfahrens strafrecht-
liche und zivilrechtliche Anspriiche in einem Verfahrenszug durch Urteil fest-
zustellen, aber hiervon machen die deutschen Richter keinen Gebrauch.
Griinde: Verschleppung des Verfahrens, Einbringung von weiteren Sachver=-
stindigen und Besorgnis der Aufbldhung des Strafprozesses.
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- Wie schon eingangs erwihnt, ist die Stellung des Tatopfers im Strafprozef
recht schwach. Im Regelfall ist es, wenn liberhaupt, Zeuge, Diese Stellung
macht es nun fiir die Verteidigung sehr interessant. Sie ist daher hiufig be-
miiht, die Glaubwiirdigkeit des Opfers durch entsprechende Befragung in
Zweifel zu ziehen.

Wir erleben in den Prozessen, insbesondere bei Sexualdelikten, hochnot=
peinliche und beschimende Formen der Befragung. Und kaum ein Verfah-
rensbeteiligter setzt sich fiir diese Menschen ein. Die Rechte des Ange-
klagten im deutschen Strafprozef sind ausgeprigt. Rechte der Verbrechens-
opfer findet man kaum.

- Die Einvernahme des Zeugen geschieht im Regelfall in Anwesenheit der Of-
fentlichkeit. Ihr AusschluB ist nur in ganz besonderen Fillen moglich. Aus
Besorgnis vor Revisionen gehen die vorsitzenden Richter aus verstindlichen
Griinden sehr vorsichtig damit um.

- Die Entfernung des Angeklagten aus dem Gerichtssaal ist ebenfalls ein
schwerer Eingriff in die Rechte des Angeklagten. Nur sehr zogernd wird
davon Gebrauch gemacht.

Das Tatopfer muB also in Gegenwart des Tidters und in Anwesenheit der
Offentlichkeit aussagen und die schon erwihnte Befragung iiber sich ergehen
lassen,

- Bei einigen wenigen Delikten ist es moglich, die Stellung des Opfers im
StrafprozeB zu bessern. In Form der Nebenklage erlangt das Opfer gewisse
Rechte im Hauptverfahren und es kann seine Interessen durch einen Anwalt
schiitzen lassen.

Die entstehenden Anwaltskosten gehen zu seinen Lasten, sofern nicht ProzeB-
kostenhilfe gewdhrt werden kann.

DIE GESETZLICHE OPFERHILFE

Nachdem iiber ganze Epochen hinweg das Opfer von Kriminalitét keinerlei
staatliche Zuwendung erhielt, trat am 16.5.1976 in der Bundesrepublik das
Opferentschéadigungsgesetz in Kraft. In groben Ziigen ist hierzu folgendes
festzuhalten:

- Das Opferentschidigungsgesetz ist eine Einstiegsbestimmung fiir das viel
dltere Bundesversorgungsrecht. Das Bundesversorgungsrecht regelt Ansprii-
che und Versorgung all derjenigen, die einem staatlichen Aufopferungsanspruch
zum Opfer gefallen sind. Es sind dies die Kriegsopfer und Kriegshinterbliebe-
nen, die Wehrdienstopfer sowie die Impfopfer und nunmehr auch die Krimi-
nalitdtsopfer. Voraussetzung fiir die gesetzliche Leistung ist das Vorliegen
eines Gewaltverbrechens, dessen Folge fiir das Opfer eine dauernde Erwerbs-
minderung von mindestens 25 % zur Folge hat.

- Unabhingig von der Erwerbsminderung leistet nach diesem Gesetz der Staat
Hilfe durch Ubernahm e der Heilbehandlungskosten und entsprechender Folge~
mafnahmen wie Hilfsmittel und Therapiekosten.
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- Amwendbar ist das Gesetz grundsitzlich gegeniiber Deutschen nur fiir De-
likte auf deutschem Hoheitsgebiet, jedoch auch gegeniiber Auslindern, deren
Heimatland iiber eine entsprechende auf Gegenseitigkeit beruhende Gesetz-
gebung verfiigt. Dies sind z.B. folgende Staaten in Europa: Dédnemark, Finn-
land, GroBbritannien, Republik Irland, Jugoslawien, Niederlande, Nordirland,
Norwegen und Schweden.

Wie dieser Aufzihlung zu entnehmen ist, sind die in hoher Zahl bei uns anwe-
senden Gastarbeiter im Uberwiegenden nicht in die Gegenseitigkeit einbezogen
und erhalten daher im Falle eines an ihnen begangenen Deliktes keine Unter-
stiitzung. Im UmkehrschluB haben Deutsche bei Straftaten an ihnen im Ausland
ebenfalls keinen Anspruch auf Hilfe.

Am Rande sei noch vermerkt, daB das Gesetz den Versorgungsverwaltungen
Ablehnungsgriinde zuerkennt. Aus Ermessen kann die gesetzliche Leistung
versagt werden, wenn

- eine Provokation des Opfers die dann folgende Straftat ausgeldst hat,
- oder eine Milieutat vorliegt.

Diese gesetzliche Regelung erfuhr im Gesetzgebungsgang ganz erhebliche Be-
schneidungen, so daB die urspriinglich gedachte Entschadigung aller Krimina-
litatsopfer auf der Strecke blieb. Opfer von Eigentums- oder Vermogensde-
likten erhalten keine Entschidigung.

Diese Unzulinglichkeit dieser Gesetzeslage fiihrte zur Griindung des Weiflen
Ringes.

DER WEISSE RING

Der Weile Ring in der Bundesrepublik Deutschland ist ein gemeinniitziger
Verein mit Sitz in Mainz. Er hat sich zum Ziele gesetzt

1. Hilfe fiir Personen zu leisten, die mittels einer mit Strafe bedrohten vor-
sédtzlichen Handlung geschéadigt worden sind, und
2. die staatlichen Instanzen bei der Verbrechensvorbeugung zu unterstiitzen.

Absolut vorrangig sieht der Vorstand das Satzungsziel der Hilfeleistung gegen=-
iiber Kriminalititsopfern, Die Griindung des Vereins geht auf die Initiative sei-
nes jetzigen Vorsitzenden, des Fernsehjournalisten Eduard Zimmermann zu-
riick, der im Jahre 1976 16 weitere Griindungsmitglieder um sich scharte, die
alle davon iliberzeugt waren, dag fiir die Interessenlage der Kriminalitétsopfer
in der Bundesrepublik etwas getan werden miisse. Nach Art einer Biirgerinitiative
trat dieser als gemeinniitzig eingetragene Verein mit seinen Griindungsmitglie-
dern 1977 in Frankfurt an die Offentlichkeit. Der Griindungstermin war auch da-
durch beeinfluft, daB zeitgleich mit den Vorbereitungen zur Vereinsgriindung in
Deutschland eine gesetzliche Regelung zur Entschédigung von Gewaltopfern vor-
bereitet wurde.

Ebenso wie Herr Zimmermann kamen die anderen Grimdungsmitglieder weit-
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gehend aus dem Bereich der Rechtspflege, so daB ihnen allen die Erkenntnis
gemeinsam war, daB die letzten 20 Jahre deutscher Rechtsentwicklung vor-
nehmlich dem Recht der Téter galt und die Rechtsstellung der Opfer sowohl
im StrafprozeB wie in der Versorgungsfrage vernachlissigt war. Die Griinder
hatten im Sinn, durch Information der Offentlichkeit und der politisch Verant-
wortlichen wenn moglich einen Umdenkungsprozef einzuleiten und fiir mehr
Ausgewogenheit zwischen Titer und Opfer zu sorgen.

Die Forderungendes Weifen Rings und sein 6ffentliches Auftreten fanden
eine iiberraschende Resonanz, so daB folgendes festzuhalten ist:

- Aus den 17 Griindern sind zwischenzeitlich iiber 20 000 die Vereinsidee tra=-
gende Mitglieder geworden.

- Der Verein verfiigt iiber rund 200 AuBenstellen in der Bundesrepublik, in
denen iiber 800 ehrenamtliche Mitarbeiter titig sind und die praktische
Opferhilfe bewirken.

Es haben sich inzwischen folgende Schwesterorganisationen konstituiert:

WEISSER RING Osterreich
LandstraBer Hauptstrafe 2a, Wien

WEISSER RING Luxemburg
77, rue Adolphe Fischer, Luxemburg

WEISSER RING Schweiz
Furtrainstrafe 11, 8180 Biilach

DIE HILFELEISTUNGEN DES WEISSEN RINGS

Die Tatsache, daB der Staat nur in wenigen gravierenden Fillen der Gewalt-
kriminalitédt Hilfe leistet, bringt es mit sich, daB ein Verein wie der Weifle
Ring ein weites Feld zur Hilfe findet. Auch da, wo ein rechtlicher Anspruch
gegen den Staat besteht, braucht die Realisierung verstindlicherweise Zeit,
so daB fiir notwendige Soforthilfen ebenfalls der Weifle Ring zur Verfiigung
steht.

Der WeiBe Ring hilft allen ihm bekanntwerdenden Opfern vorsitzlicher
Straftaten, soweit die Tat einen Notstand bei dem Betroffenen oder seiner Fa-
milie ausldste. Der liberwiegende Anteil der Hilfsfille bezieht sich aber auf
Gewaltverbrechen, insbesondere Notzucht, Raub und T6tung. Ein weiterer Teil
bezieht sich auf die Eigentumskriminalitét und andere Tatbestinde des Strafge-
setzbuches.

Der Ficher unserer Hilfen ist im Grunde unbegrenzt: Wir bieten den Opfern in
Einzelfillen folgendes an:

- Gelegenheit zur personlichen Aussprache
- Hilfe bei der Ausfertigung von Formularen fiir Antrige bei den Behdrden
- Begleitung bei Behdrdengesprichen
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Hilfe bei notwendigen Umziigen oder Wohnungsbeschaffung und Ubernahme
der Kosten: Hiufig bei Gewaltdelikten, bei denen der Titer im sozialen
Umfeld des Opfers lebt.

Ersatz von Schidden, die durch die Straftat verursacht wurden.

Gewihrung von finanziellen Hilfen zum Auffangen der Notsituation der Fa=-
milie nach der Tat

Gewihrung von Zuschiissen fiir Beisetzungskosten bei Totungsopfern

- Angebot von Ferienaufenthalten

- Ubernahme von Kur- und Therapiekosten, wenn kein anderer Kostentrédger
vorhanden ist.

Seit Bestehen des Vereins haben wir rund 6 000 Menschen durch Aufwendungen
dieser Art Hilfe leisten kdnnen und ein ebenso groBer Teil ist von unseren eh-
renamtlichen Mitarbeitern ohne Kostenfolge ortlich beraten und betreut worden.

Der Verein hat bisher fiir seine Hilfeleistungen insgesamt mehr als 20 Mio.DM
aufgewendet.

GE SPRACHSKREISE

Eine weitere bedeutsame und wichtige Hilfe leistet der WeiBBe Ring in sog.
Gesprichskreisen vergewaltigter Frauen.

Aus einer von uns veranlaBten wissenschaftlichen Reihenuntersuchung von
Vergewaltigungsopfern wissen wir, daB fast alle Frauen und Mé#dchen, die
dieses Erlebnis hinter sich haben, psychische Schiden davontragen. Nun ist
die Beseitigung dieser Tatfolgen im Grunde nur durch fachirztliche Behand-
lung moglich. In allen diesen Fillen wire in der Bundesrepublik als Kosten-
trdger auch das Versorgungsamt zustindig und bereit. Aber leider erweist
die Praxis, daB die Betroffenen sich scheuen, eine fachirztliche Begutachtung
liber sich ergehen zu lassen, die Voraussetzung fiir die Gewdhrung der Heil-
behandlung wire,

In diesen Gesprichskreisen bieten wir den Frauen die Moglichkeit, sich mit
Schicksalsgefdhrtinnen zu unterhalten, denn erfahrungsgemiB haben diese
Frauen ein auBerordentliches Gesprichsbediirfnis. Lebenserfahrene und tun-
lichst fachkundige Krifte steuern diese Gesprichskreise, die auch noch folgende
weitere Ziele verfolgen:

- Auffangen des Opfers unmittelbar nach der Tat.
In einigen Grofistddten der Bundesrepublik macht die Kriminalpolizei die
vernommenen Opfer auf die Existenz des WeiBen Rings und seiner Ge-
sprichskreise aufmerksam. Den Frauen wird in Zusammenkiinften nicht
nur Gelegenheit zur Aussprache gegeben, sondern ihnen werden auch Vor-
trige geboten.

- Fachleute der Kriminalpolizei berichten {iber Notwendigkeiten des kriminal -
polizeilichen Ermittlungsverfahrens. Sie helfen damit zu einem Verstindnis
des Opfers fiir das kriminalpolizeiliche Vorgehen.
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- Vorbereitung auf das Strafverfahren, insbesondere die Hauptverhandlung.
Fast allen Opfern ist ein Gerichtssaal wie auch der Ablauf einer Verhand-
lung fremd. Ein entsprechender Vortrag kann hier sinnvolle Einstimmung
fiir das kommende Geschehen geben.

- Begleitung zur Hauptverhandlung. Auf Wunsch unserer Opfer werden sie
von Mitarbeiterinnen des WeiBen Rings zur Hauptverhandlung begleitet,

- Ist nach Sachlage zu erwarten, dafB die Hauptverhandlung zu einer peinlichen
Befragung des Opfers filhren wird, gewéhren wir durch Ubernahme der Ko-
sten Rechtsschutz durch einen Anwalt im Wege der sog.Nebenklage. Das
Rechtsinstitut der Nebenklage ist strafprozessual bei bestimmten Delikten
moglich und schafft dem Opferzeugen eine gewisse Rechtsposition im Ver=
fahren.

Ein erhoffter Erfolg dieser Gesprichskreise besteht auch noch darin, die
Hemmungen vor einer fachirztlichen Untersuchung abzubauen, um dem Ziel
einer psycho-therapeutischen Behandlung niherzukommen,

FINANZIERUNG

Ein gemeinniitziger Verein, der diese Ziele verfolgt, bedarf zur Realisierung
erheblicher Summen Geldes.

Der WeiBe Ring finanziert sich aus:
- Mitgliedsbeitrigen

- Spenden

- BuBigeldern

- Erbschaften

Der Jahreshaushalt von ca. 6 Mio.DM wird auf diese Weise gedeckt, so daB
eine Ausschiittung von Opferhilfen von insgesamt rund 4,8 Mio.DM im ver-
gangenen Jahr moglich war.

VORBEUGUNG

Zweites Satzungsziel des WeiBen Rings ist die Unterstiitzung staatlicher
Instanzen bei der Verbrechensvorbeugung.

Bedauerlicherweise befaBt sich in der Bundesrepublik nur die Polizei mit Ver-
brechensprivention. Sie kann das auch nur im Bereich ihrer Moglichkeiten und
Erkenntnisse. Die polizeiliche Vorbeugung ist im wesentlichen darauf gerichtet,
das potentielle Opfer zu warnen und ihm entsprechenden Schutz vorzuschlagen.
Fiir diese wichtige Aufgabe steht der deutschen Kriminalpolizei seit 1975 unver-
indert ein Jahreshaushalt von 1.5 Mio.DM zur Verfiigung. Ein ldcherlicher Be-



265

trag, gemessen an der Notwendigkeit verbesserter Verbrechensverhiitung zum
Abbau der erschreckenden Zahlen der Kriminalstatistik. 4,3 Mio. Straftaten
pro Jahr verursachen einen unermeglichen Schaden, dem gegeniiber eine Vor-
beugung fiir 1,5 Mio.DM nahezu licherlich klingt.

Der WeiBe Ring bemiiht sich, diese polizeilichen Aktivititen zu unterstiit-
zen, indem er Kosten nicht realisierbarer Vorhaben der Polizei iibernimmt.
Wir haben in den vergangenen Jahren Vorbeugungsbroschiiren und Faltblitter
der Polizei nachgedruckt und in hohen Auflagen in der Bundesrepublik zur Ver-
teilung gebracht.

So sind folgende Informationstriger hergestellt und verteilt worden:

- Rauschgift - das todliche Spiel mit dem Leben.
Eine Broschiire zur Aufkldrung von Eltern und Erziehern.

- Zwei Single-Schallplatten fiir Kinder in Kindertagesstitten und Grundschulen.,
Musikalisch werden darauf folgende Themen behandelt:

Fahrraddiebstahl

Drogengefahr

Brandlegung durch Kinder

Der fremde Mann

- Die polizeiliche Druckschrift iiber die Vorbeugung (60 Seiten) wurde in die
tiirkische Sprache iibersetzt.

- Faltblatt der Polizei "Supertips fiir schlaue Fiichse' wurde mit erheblichen
finanziellen Betrigen unterstiitzt.

Zur Zeit verteilen wir ein vom Weiflen Ring in Verbindung mit dem Ver-
lag "Ravensburger Spiele" entwickeltes Helferspiel. Dieses Spiel, geeignet
fiir Kinder im Vorschulalter und in den unteren Klassen, soll diese Zielgruppe
auf die Gefahren des Verbrechens hinweisen und zu einer Vorbeugung anhalten.
Wir werden dieses Spiel kostenlos an Kindergirten, Jugendgruppen etc. in der
Bundesrepublik Deutschland abgeben.

Den nichstfolgenden Gruppen, den Schulkindern und Jugendlichen, gilt der
Nachdruck einer Unterrichtsmappe "Jugendkriminalitit - wir diskutieren';
eine Arbeitsmappe, die in die Hand von Lehrern und Jugendgruppenleitern
gehort und dem Ausbildungspersonal Anhaltspunkte liefert fiir eine sinnvolle
Unterweisung fiir Schiiler und Jugendliche. Wir haben diese Mappe in einer
Anzahl von 20000 Exemplaren hergestellt und werden sie an die Schulen und
Jugendverbinde der Bundeslénder - aufler Nordrhein-Westfalen - kostenfrei
abgeben.
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SCHLUSSBEMERKUNG

Seit Bestehen des Vereins und seit seinem offentlichen Wirken zugunsten der
Kriminalititsopfer ist ein bemerkenswerter ProzeB des Umdenkens im politi-
schen Raum, in der Offentlichkeit und in den Medien festzustellen. Das Ver-
brechensopfer ist als schiitzenswerte Zielgruppe ins 6ffentliche BewuBtsein
geriickt und dies sollte und wollte der WeiBe Ring neben seinen eigentli-
chen Satzungszielen bewirken.

Horst Schramm

Bundesgeschiftsfilhrer des WeiBen Rings
WeberstraBe 16

D 6500 Mainz-Weisenau



	Die Situation der Kriminalitätsopfer in der Bundesrepublik Deutschland

